
1. Vorgeschichte

N ach dem Ende der Sowjet-
union begannen die
Bemühungen seitens des

russischen Justizministeriums in
Moskau und der Verantwortlichen
in der regionalen Justizverwaltung
des Gebietes Archangelsk, einen an
problemlösender Sozialarbeit orien-
tierten Vollzug zu gestalten, zuneh-
mend schärfere Konturen zu erhal-
ten: die Zentralverwaltung hat
hierzu konkrete Richtlinien erlas-
sen, die westeuropäische Standards
der Gefangenenarbeit anstreben.
Die Vollzugsverwaltung des Gebie-
tes Archangelsk hatte schon
während der letzten 5 Jahre mit
mehreren Delegationen, die Schles-
wig-Holstein besucht haben, und
durch Delegationen aus Schleswig-
Holstein, die sich in Archangelsk
informiert haben, die Vorausset-
zungen für eine innovative Zusam-
menarbeit auf der fachlichen Ebene
geschaffen. Ermöglicht wurde dies
zunächst durch die Finanzierung
im Rahmen des Alexander-Herzen-
Programms (EU)1. 

Seit Frühjahr 2002 kann eine aus-
schließlich den Justizverwaltungen
zugute kommende Finanzierung
durch den Europarat in Anspruch
genommen werden, die zunächst
für drei Jahre (2002 – 2004) bewilligt
worden ist. Dadurch wird ein inten-
siverer und systematischerer Aus-
tausch von Vollzugspersonal mög-
lich als über die Mittel des AHP, die
dadurch sehr begrenzt sind, als sie
schwerpunktmäßig eine Hochschul-
förderung darstellen und darüber
hinaus auch andere Fachgebiete
durch dieses Programm gefördert
werden.

2. Aktivitäten im Jahr 2002

a) Vom 26. Mai bis 02. Juni 2002
besuchte eine Delegation aus
Archangelsk Schleswig-Holstein.2
Die Delegationsmitglieder beka-
men – wie andere vor ihnen auch -
einen umfassenden Einblick in die
schleswig-holsteinische Vollzug-
spraxis und besuchten die Justiz-
vollzugsanstalten Neumünster und
Lübeck, die Jugendanstalt Schles-
wig und die Justizvollzugsschule
Schleswig.

Der Unterschied zu vorangegan-
genen Delegationen bestand jedoch
darin, daß diese Begegnung mit der
für die zunächst drei durch den Eu-
roparat finanzierten Jahre einver-
nehmlich festgelegten Schwer-
punktsetzung »Sozialarbeit im Jus-
tizvollzug« stattfand und in
Verabredungen mündete, künftig
das gesamte Austauschprogramm
stärker einrichtungsbezogen zu ge-
stalten, um konkrete Szenarien für
Sozialarbeit – vornehmlich in russi-
schen Einrichtungen – entwickeln
und erproben zu können. 

Die Partnerschaft besteht zwischen
den folgenden Einrichtungen:
• Anstalt 42/1 in Archangelsk – JVA

Neumünster /JVA Lübeck
• Jugendkolonie Archangelsk – Ju-

gendanstalt Schleswig
• Ausbildungszentrum Archangelsk

– Justizvollzugsschule Schleswig

Hinsichtlich der letztgenannten
Partnerschaft kommt es darauf an,
Aus- und Fortbildungsinhalte und
–methoden im Kontext zu künfti-
gen Sozialarbeitsmodellen in den
anderen beiden Einrichtungen zu
entwickeln.

b) Der Gegenbesuch der Delega-
tion aus Schleswig-Holstein vom
8. – 14. September 20023 baute auf
den Ergebnissen der Zusammenar-
beit im Mai auf und zeichnete sich
durch zweierlei Merkmale aus, die
dem Erfordernis kontinuierlicher
einrichtungsbezogener Entwick-
lungsarbeit Rechnung trugen:
• Die Delegation bestand aus-

schließlich aus Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der o.g. schles-
wig-holsteinischen Vollzugsein-
richtungen und zwar aus allen
dort vorhandenen Laufbahn-
gruppen und Funktionsebenen.

• Es fanden erstmalig in den o.g.
russischen Einrichtungen am Leit-
thema orientierte Workshops
(schwerpunktmäßig rechts- und tat-
sachenvergleichenden Inhalts) statt.

Schon im Jahr 2002 stellte es sich
als schwierig heraus, die vereinbarte
projektbezogene Kommunikation
zwischen den Delegationstreffen
herzustellen. Immer wieder wurde
versucht diese zwischen den Partner-
einrichtungen, über e-mail und Dol-
metscherinnen in Archangelsk, die
nicht Mitarbeiterinnen der Vollzugs-
verwaltung sind, aufzubauen, meist
jedoch nicht mit dem gewünschten
Erfolg (vgl. dazu unten Ziff. 4).

c) Außerhalb des Programms, das
durch den Europarat finanziert wird
und die oben beschriebene themen-
bezogene Entwicklungsarbeit zum
Gegenstand hat, brachte eine eigens
hierfür zusammengestellte fünfköpfi-
ge Delegation, zu der neben dem da-
maligen Staatssekretär im Justizminis-
terium Mitarbeiter aus dieser Behörde
und aus Vollzugseinrichtungen (JVA
Neumünster und Justizvollzugsschu-
le) gehörten, zwei Kleinbusse (ehema-

lige Gefangenentransportfahrzeuge),
gefüllt mit ausgesondertem aber gut
verwendbarem technischem Gerät,
nach Archangelsk. Die Reise dauerte
vom 1. – 8. September und führte
über Rostock – Helsinki (Fähre) nach
St. Petersburg und von dort nach
Archangelsk. Von der russischen
Grenze bei Viborg wurde die Gruppe
durch Mitarbeiter der Vollzugsverwal-
tung des Gebietes Archangelsk eskor-
tiert. Die Finanzierung der Reise er-
folgte privat und durch Spenden. Wie
auch in Berichten vergleichbarer
Unternehmungen (z.B. NRW – Wladi-
mir, Wohlfahrtsverbände aus Schles-
wig-Holstein) zu lesen ist, bereitete die
Freigabe der gespendeten Fahrzeuge
und der anderen Gegenstände durch
den russischen Zoll erhebliche
Schwierigkeiten. Wie uns jetzt berich-
tet wurde, sind inzwischen alle Spen-
den (Fahrzeuge und sonstige Sachmit-
tel) an die Vollzugsverwaltung in
Archangelsk übergeben worden.

3. Ergebnisse Ende 2002

Die zahlreichen Begegnungen zwi-
schen Bediensteten aller Ebenen und
Laufbahnen beider Vollzugsverwal-
tungen hatten bereits in der beschrie-
benen Zeit vor Beginn des aus Euro-
paratsmitteln geförderten Entwick-
lungsprogramms (vgl. o. 1.) zu einer
Reihe persönlicher Kontakte geführt,
deren Fortbestand für den weiteren
Verlauf der gemeinsamen Arbeit von
Nutzen war und ist. Es würde den
Rahmen dieses Berichts sprengen, sie
hier alle zu benennen. Exemplarisch
seien aber doch die persönliche Ver-
bindung zwischen den Leitern der je-
weiligen Bereichsleitungen, General
Malov und Dr. Maelicke, genannt, die
sich gegenseitig besucht haben und
aus eigener Anschauung von der Not-
wendigkeit eines Projektes dieser Art
überzeugt sind. Sie unterstützen und
begleiten die weitere Zusammenar-
beit in erheblichem Maße. Ähnliches
gilt für die Anstalts- und Delegations-
leiter, die nun die weitere Arbeit ge-
stalten oder zumindest fördern.

Die vorbereitenden Begegnungen
waren nicht nur im Sinne erweiterter
Fachkenntnisse von erheblicher Be-
deutung. Sie trugen in besonderem
Maße zur gegenseitigen Vertrauens-
bildung als Grundlage für einen
konstruktiven Dialog von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern so unter-
schiedlicher Vollzugssysteme bei.
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Weiterhin hat eine bemerkenswer-
te Anzahl Beteiligter beider Seiten
und Personen mit sehr unterschied-
lichen Befugnissen und Zuständig-
keiten (Studenten bis Behördenleiter)
unmittelbar an den zahlreichen Be-
gegnungen teilgenommen – ein Um-
stand, der perspektivisch geeignet ist,
gewonnene Erkenntnisse Dritten im
jeweils eigenen Land zu vermitteln
und – wenn nicht für aktives Mittun
– so doch für Akzeptanz und Unter-
stützung des derzeit laufenden Pro-
gramms zu werben - trotz bestehen-
der erheblicher Schwierigkeiten, die
allerdings im Jahr 2003 verringert
werden konnten (s.u.).

4. Probleme

Die Herzlichkeit in den Begegnun-
gen und die beiderseits organisato-
risch nahezu perfekt gestalteten Be-
gegnungswochen täuschen nicht
darüber hinweg, daß es noch erheb-
liche Schwierigkeiten zu meistern
gilt, wenn sich – zunächst natürlich
nur in kleinen, ausgewählten Mo-
dellbereichen – ein nachhaltiger Er-
folg einstellen soll:
• Die Sprachbarriere – die deutsche

Seite ist nicht in der Lage, in russi-
scher Sprache zu kommunizieren,
die Russische nicht in deutscher
oder englischer Sprache. Die Kom-
munikation kann nur über
Dolmetscherinnen aus dem Hoch-
schulbereich sichergestellt wer-
den, was bei direkten Delegations-
treffen gut organisiert werden
kann. Es ist allerdings nicht gelun-
gen, eine laufende und dichte
Kommunikation über e-mail mit
irgendeiner Person aus der Voll-
zugsverwaltung aufzubauen – wo
doch bei drei Partnerbereichen
und einer Gebietsverwaltung min-
destens vier solcher Kommunikati-
onsbahnen erforderlich wären.

• Die hierarchischen Bedingun-
gen - während in Schleswig-Hol-
stein sich im Laufe dieses Jahres
mit Unterstützung der Aufsichts-
behörde ein Projektteam gebildet
hat, das weitgehend selbständig
Inhalte und Verfahren des know-
how-Transfers entwickeln kann,
ist – zumindest aus deutscher
Sicht – noch unklar, wer in Ar-
changelsk mit welchen konkreten
Zielen das Projekt mitgestaltet:
Seit unserer Abreise im September
2002 gab es noch keinen unmit-
telbaren Kontakt mit unseren De-

legationspartnern in den drei Ein-
richtungen. Es scheint, daß eine
Person fehlt, die koordiniert und
steuert (Dolmetscherkontakte,
zur Verfügung gestellte Materiali-
en, Vorschläge, Anfragen u.s.w.)
und dabei weitgehend weisungs-
ungebunden agieren kann. Es ist
auch unklar, in welchem Rahmen
z.B. unsere Partner in den Ein-
richtungen selbständig experi-
mentieren und gestalten können.

• Kollektivistische Gesellschafts-
tradition als Grundlage zur Ein-
führung individualisierender
Lebenslagengestaltung – die Ge-
staltung des Vollzuges in Rußland
erscheint aus der Sicht der schles-
wig-holsteinischen Delegation an ei-
ner bestimmten Gefangenenzahl
(z.B. 100-Mann-Schlafsaal) ausge-
richtet zu sein. Soziale Maßnahmen,
von denen einige geeignet sind, den
Vollzugsalltag erträglicher zu gestal-
ten, Verantwortungsbereitschaft zu
fördern und Kreativität freizusetzen,
sind weitgehend Maßnahmen, die
die gesamte Wohngruppe einbezie-
hen. Das Leben erinnert eher an tra-
ditionelles Militär, dessen Funktio-
nieren zwangsläufig von der Qua-
lität des Prinzips Befehl und
Gehorsam und von einem insge-
samt positiven Zustand eines Kollek-
tivs abhängt. Wir haben den Ein-
druck gewonnen, daß diese Prinzipi-
en in den Köpfen aller dort
Beteiligten – Bedienstete wie Gefan-
gene – fest verankert sind.4 Die
Schwierigkeit besteht darin, vor die-
sem Hintergrund die Prinzipien und
Methoden einer auf das Individuum
zugeschnittenen eher partnerschaft-
lichen Sozialarbeit zu verdeutlichen
und experimentell umzusetzen.

• Innovationshemmende Rahmen-
bedingungen in den betroffe-
nen Behörden – neben dem zu-
vor beschriebenen grundlegenden
Unterschied der bestehenden so-
zialpädagogischen Konzepte be-
obachten wir Hemmnisse, die es
in unterschiedlicher Ausprägung
überall auf der Welt – z.T. auch in
Deutschland – gibt. Sie seien ohne
weitere Erläuterung hier nur stich-
wortartig aufgezählt:
– Zahlenverhältnis Sicher-

heitspersonal/Stations-
(Erziehungs) personal

– Vorstellung vom »Krimi-
nellen« (Menschenbild)

– Vorstellung von Wirkungszusam-
menhängen zwischen Repression
und Verhaltensänderung

– Informations- und Inno-
vationsabneigung (Wer
will schon Veränderun-
gen? Man sagte uns, dass
in den Gefängnissen und
Ministerien vielleicht 5%
der Verantwortlichen das
Erfordernis von Verände-
rungen sehen und diese
wünschen)

– Frage des Verständnisses
von Grundrechten (z.B.
Arrestgebäude, Hunde)

– Fehlende Interventions-
und Hilfemöglichkeiten –
insbesondere durch exter-
ne Dienstleistungen.

• Die quantitativen Erfordernisse
im Verhältnis zur Zahl der auf
beiden Seiten engagiert mitarbei-
tenden Personen

Nach der Auswertung der Arbeit im
Jahr 2002 waren sich alle Beteiligten
auf russischer und deutscher Seite
über folgendes Grundsatzziel einig:

Es soll erreicht werden, exempla-
risch und modellhaft in den zwei be-
teiligten Vollzugseinrichtugen ein
Verfahren individualisierender, le-
benslagenklärender Sozialarbeit
(Erwachsenenvollzug 42/1) und Me-
thoden partizipativer Gruppenso-
zalarbeit (Jugendkolonie) so zu eta-
blieren, dass deren Chancen, sich
selbst fortzuentwickeln und zu ver-
allgemeinern als realistisch erschei-
nen. Im Ausbildungszentrum müs-
sen zunächst Fortbildungsinhalte
und –methoden eingerichtet werden,
die geeignet sind, die Entwicklungs-
arbeit der in den vorgenanten Ein-
richtungen unmittelbar beteiligten
Bediensteten fördernd zu begleiten.

5. Arbeit und Ergebnisse im
Jahr 2003

Vom 03. bis 18. Mai 2003 besuchte
die Delegation russischer Vollzugs-
mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schleswig-Holstein. Vom 16. – 30.
August setzten beide Delegationen
ihre Zusammenarbeit in den ent-
sprechenden Einrichtungen in Arch-
angelsk fort. Die Arbeit fand nun-
mehr im wesentlichen in den Part-
nereinrichtungen (vgl.o. 2 a) statt:

a) Im Erwachsenenvollzug (Part-
nerschaft zwischen der Anstalt 42/1
in Archangelsk und der JVA Neu-
münster) fand während der beiden

Treffen der praktische Einstieg in die
individuell lebenslagenklärende So-
zialarbeit statt: die beiden Delega-
tionsmitglieder aus Archangelsk
hospitierten in den Zugangsabtei-
lungen der Untersuchungshaft und
der (geschlossenen) Strafhaft, nach-
dem sie zuvor schon übersetzte Er-
hebungs- und Planungsformulare
erhalten hatten. Sie nahmen an Er-
hebungs- (Anamnese-) gesprächen
teil, berieten mit den Mitarbeiterin-
nen über die Inhalte künftiger Voll-
zugsplanung und nahmen an Voll-
zugsplankonferenzen teil. Außer-
dem besuchten sie Dienststellen der
sozialen Dienste der Justiz sowie die
von Spezialanbietern der Freien
Straffälligenhilfe (z.B. Drogen- und
Schuldnerberatung). Der Aufenthalt
der Mitarbeiterinnen aus Schleswig-
Holstein in Archangelsk diente
dazu, das zuvor Erarbeitete gemein-
sam mit den russischen Kollegen in
deren Einrichtung umzusetzen.
Trotz nicht immer einfacher Bedin-
gungen5 gelang es, exemplarisch
Vollzugsplanungen durchzuführen
und für das in Archangelsk verwen-
dete Gefangenen-Datenblatt ergän-
zend Elemente der deutschen Voll-
zugsplanung einzuführen – eine
zunächst einrichtungsbezogene
Maßnahme, die aber gute Aussich-
ten auf Verallgemeinerung hat

b) Die Delegationsmitglieder der
Jugendanstalt Schleswig, Sozialthe-
rapie der JVA Lübeck und der Ju-
gendkolonie Archangelsk verwen-
deten (neben eingehenden Besichti-
gungen und Hospitation im
sozialtherapeutischen Bereich der
JVA Lübeck) die Arbeitszeit in Schles-
wig-Holstein dazu, Entscheidungs-
und Konfliktbewältigungsprozesse
in einer Jugendwohngruppe der Ju-
gendanstalt zu studieren und darauf-
hin zu betrachten, welche Elemente
bzw. Methoden in Archangelsk er-
probt werden könnten.

Eine solche Erprobung fand in der
Jugendkolonie auch statt: gemeinsam
mit den dort zuständigen Mitarbei-
tern wurde 4 Gruppen inhaftierter Ju-
gendlicher die folgende Aufgabe ge-

stellt: Sie würden je Gruppe 25 € (für
russische Verhältnisse eine Menge
Geld!) erhalten, wenn sie gemeinsam
entscheiden könnten, für welchen
Zweck sie es ausgeben wollten. Bedin-
gung allerdings sollte sein, dass der
Verwendungszweck allen Gruppen-
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wo auch der Vollzug stattfindet, näm-
lich in den Vollzugseinrichtungen und
mit den Menschen, die täglich die Ar-
beit mit den Gefangenen leisten.

Trotz der oben beschriebenen fort-
dauernden hemmenden Bedingungen
(die sich auch ohne weiteres nicht be-
seitigen lassen) und der geringen An-
zahl der permanent Beteiligten, lässt
sich sagen, dass schon jetzt von einer
gewissen Nachhaltigkeit des bisher Er-
reichten auszugehen ist.

Allerdings legt der Umfang dessen,
was quantitativ, organisatorisch und
inhaltlich noch zu bewegen ist, nahe,
die Arbeit über 2004 hinaus fortzuset-
zen und auszuweiten. Dies gilt zum
einen für den Justizvollzug selbst. Ein
weiteres wesentliches Stichwort für
den Bereich der Sozialarbeit ist der
Aufbau einer Infrastruktur für eine
auch außerhalb des Vollzuges ange-
siedelte Straffälligenhilfe, da ohne sie
vollzugliche Sozialarbeit weitgehend
wirkungslos bleiben muß.

Wolfgang Gottschalk (Projektkoordina-
tor für Auslandsprojekte der schleswig-
holsteinischen Vollzugsverwaltung)

Anmerkungen

1 Mit Hilfe des AHP wurde der Auf-
bau eines Studiengangs »Sozialar-
beit und Sozialpädagogik« über
Partnerschaften der Fachhoch-
schulen Kiel und Emden mit der
Pomoren-Universität in Archan-
gelsk ermöglicht. In diesen Auf-
bau wurden und werden unter-
schiedliche Praxisfelder der Sozial-
arbeit (z.B. Behinderten-, Alten-
und Jugendhilfe) einbezogen.
Dazu gehörte in den letzten Jah-
ren auch die Straffälligenhilfe –
insbesondere der Justizvollzug
und die Bewährungshilfe.

2 Vgl. ausführlichen Bericht der
schleswig-holsteinischen Vollzugs-
verwaltung v. 22.06.2002

3 vgl. Bericht der schleswig-holstei-
nischen Vollzugsverwaltung vom
18.10.2002

4 In der Anstalt 42/5 konnten wir
von diesen Prinzipien erfreuliche
Abweichungen registrieren, so u.a.
eine Wohnung für einen (langstra-
figen) Gefangenen zu dessen Vor-
bereitung auf die jeweils in ca. 4
Wochen bevorstehende Entlassung

5 Auch hier wird ein detaillierter Be-
richt demnächst vorliegen

6 hierzu werden die Beteiligten ei-
nen detaillierten Bericht abgeben,
der bei Interesse im MJF Schlesw.-
Holst. angefordert werden kann.

7 Coyle, Andrew, »A Human Rights
Approach to Prison Manage-
ment«, London 2002

mitgliedern in gleicher Weise zugute
kommen sollte. Diese Aufgabe führte
in allen vier Gruppen zu realisierba-
ren Ergebnissen und setzte bei den
Jugendlichen wie beim Vollzugs-
personal Kreativität und Methoden
konstruktiver Entscheidungsfindung
frei. Es wurden brauchbare Ideen für
die Organisation und Durchführung
künftiger gruppenorientierter Ju-
gendsozialarbeit entwickelt6. Begün-
stigend hat sich für die Entwicklung
der Zusammenarbeit ausgewirkt,
dass der Anstaltsleiter der Jugendko-
lonie Mitglied der russischen Delega-
tion ist und am Fortschritt von Re-
formbemühungen in seiner Einrich-
tung äußerst interessiert ist.

a) In den beiden Aus- und Fort-
bildungseinrichtungen wurden fol-
gende Arbeitsschritte durchgeführt:

1) Hospitationen der russischen
Kollegen im Ausbildungsunter-
richt in Schleswig-Holstein

2) Planung von Modellunterrichts-
einheiten in der Fortbildung
russischen Vollzugspersonals

3) Durchführung und Auswertung
der Modellunterrichtseinheiten.

Während des Aufenthaltes der
russischen Delegation in Schleswig-
Holstein fanden die Hospitationen
wie geplant statt (so z.B. in einem
Einführungskurs für Berufsanfänger
ein Unterrichtsvormittag im Fach
Staats- und Verfassungsrecht). Die
Veranstaltung wurde durch die rus-
sischen Kollegen mit einer Videoka-
mera aufgezeichnet. 

Allerdings ist nicht deutlich gewor-
den, ob und welche Rückschlüsse die
russischen Kollegen für die Ausbil-
dung ihres eigenen Nachwuchses aus
den Hospitationen gezogen haben
und wozu die Videoaufzeichnungen
konkret verwendet werden.

Grundlage der weiteren Planung
war das neue Handbuch des Interna-
tional Centre for Prison Studies zum
menschenrechtsorientierten Vollzugs-
management, das in englischer und
russischer Sprache vorlag. Nach ein-
gehender Erörterung einigten sich
beide Seiten darauf, dass die deut-
schen Delegationsmitglieder in Arch-
angelsk exemplarisch – im Rahmen
der Fortbildung aktiven Vollzugsper-
sonals – jeder in jeweils einer beliebi-
gen Zielgruppe 3 – 4 tägige Unter-
richtseinheiten zu den Kapiteln 2 (Pri-
son Staff and the Administration of

Prisons) und 3 (Prisoners are Human
Beings) durchführen sollten. Ziel soll-
te sein, zeitgemäße Methoden der Er-
wachsenenbildung zu erproben und
die Wirkung als relevant erachteter
Unterrichtsinhalte festzustellen, um
daraus verwertbare Erkenntnisse für
eine Konzeption der Aus- und Fortbil-
dung am Ausbildungszentrum zu er-
langen. 

Die Unterrichte fanden in Arch-
angelsk wie vorgesehen statt, aller-
dings wurde schon in der Vorberei-
tung deutlich, dass angesichts der
Absicht, Inhalte durch die jeweilige
Kursgruppe selbst erarbeiten zu las-
sen (statt Frontalunterricht), in der
zur Verfügung stehenden Zeit ledig-
lich ein Kapitel (Prison Staff) Gegen-
stand des Unterrichts sein konnte. 

Methoden und Inhalt fanden bei
den Kursteilnehmern Interesse und
Zustimmung, allerdings läßt sich
nach diesem »Probelauf« und ange-
sichts des derzeitigen Entwicklungs-
standes der angestrebten Verände-
rung/Ergänzung des Aus- und Fortbil-
dungsbetriebes in Archangelsk noch
keine klare konzeptionelle Zielrich-
tung für Innovationen erkennen. Dies
liegt unseres Erachtens u.a. daran,
dass Schulleitung und Lehrkörper
trotz der Vorbereitung in Schleswig-
Holstein vermutlich nicht klar war,
was durch die Lehrproben in Archan-
gelsk erreicht werden sollte und wie
Erwachsenenbildung inhaltlich und
methodisch entwickelt werden sollte.
Hier muß überlegt werden, ob der
Lehrkörper oder Teile davon selbst
eine Fortbildung zum Thema »Ma-
nagement von Aus- und Fortbildung«
erhalten müßten, bevor konkret
weitergeplant wird.

6. Ausblick und weitere
Planung

Der Leiter der Vollzugsverwaltung des
Gebietes Archangelsk, General Ma-
lov, stellte während der gemeinsa-
men Auswertung des bisher Erreich-
ten in seiner Stellungnahme fest, dass
nicht nur im Gebiet Archangelsk son-
dern in der gesamten Russischen Fö-
deration Menschenrechte und sozia-
le Fürsorge zunehmend die Innova-
tionsbemühungen im Strafvollzug
kennzeichneten. Das Projekt der voll-
zuglichen Zusammenarbeit zwischen
dem Gebiet Archangelsk und dem
Land Schleswig-Holstein liege daher

hinsichtlich seiner Zielsetzung und
der bisher erreichten Ergebnisse auf
der Linie allgemein anerkannter Er-
fordernisse. Insgesamt hob er die
durch die Delegationen geleistete er-
folgreiche Arbeit hervor und äußerte
den Wunsch dass diese Arbeit nicht
nur über 2004 fortgesetzt sondern in-
tensiviert werden sollte.

Gemeinsam betonten die Delega-
tionen vor dem Hintergrund ihrer
bisherigen Erfahrungen, dass Verän-
derungen trotz noch zum Teil alter
Strukturen, Vorschriften und Denk-
weisen möglich seien. Dies hänge im
wesentlichen von den beteiligten
Personen ab. Sie mahnten an, dass
die Leitung der Vollzugsverwaltung
eine handlungsfähige Projektgruppe
für Innovationen schaffen müsse. Sie
regten weiterhin an, dass die Voll-
zugsverwaltung in ein Aus- und Fort-
bildungskonzept auch die Pomoren-
Universität mit ihrer Erfahrung ein-
binden sollte, zumal in einem
Teilbereich schon eine Spezialisie-
rung der universitären Ausbildung
auf Straffälligenhilfe erfolgt sei.

Folgende Programmerweiterung
wird von beiden Seiten angestrebt:

a) Verlängerung der Delegations-
treffen auf zwei Arbeitswochen
(2x5 Arbeitstage), da dies relativ
überschaubare Mehrkosten verursa-
chen würde. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass angesichts der bereits
geleisteten konkreten intensiven
Arbeit noch ein erhebliches Pen-
sum sichtbar geworden ist und zu-
dem (vgl. o.) in allen drei Arbeitsbe-
reichen die Zeit nicht ausreichte, so
dass auf Urlaubstage zurückgegrif-
fen werden musste.

b) Ein dringlicher Innovationsbe-
darf besteht im Hinblick auf die
Humanisierung der Untersuchungs-
haft. Aus diesem Grund wird ange-
strebt, als vierten Entwicklungsbe-
reich die Untersuchungshaft zusätz-
lich in das Projekt zu nehmen und
beide Delegationen für diese Aufga-
be um jeweils zwei Mitarbeiter zu er-
weitern.

Abschließend ist festzustellen, dass
die konkrete auf einen überschauba-
ren aber wichtigen Bereich der vollzu-
glichen Arbeit beschränkte Partner-
schaft erfolgversprechend ist. Wesent-
lich dafür ist auch, dass die
Entwicklungsarbeit dort stattfindet,
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